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über die 8. Sitzung des Ausschusses für Kultur, Tourismus und Veranstaltungen der Stadt Zeven am 
Mittwoch, dem 14.02.2024, 15:00 Uhr, . 
 
Anwesend: 

Ausschussvorsitzende/r 
Ratsherr Simon Tewes  

Ausschussmitglieder 
Ratsfrau Manon Desirée Habing  

Ratsherr Ragnar Kaesche Vertretung für Herrn Jörg Blicharski 

Ratsherr Hans-Peter Klie Vertretung für Frau Annette Fahjen 

Ratsherr Christian Müller Vertretung für Frau Janine-Kim Lindhorst 

Ratsfrau Ines Olschewski bis 16:50 Uhr 

Ratsherr Frank Roßdeutscher  

Ratsherr Hendrik Tijink  

Ratsherr Nico Viebrock Vertretung für Frau Janice Müller 

Verwaltung 
Fachbereichsleitung Kai Schulz  

Kulturleitung Luise Del Testa  

Protokollführerin Lea Sophie Martens  

Veranstaltungsmanagerin Evelyn Petersen  

Sachbearbeiter Fachbereich 3 Niklas Breden  

Kurator Jan Roosing bis 16:02 Uhr 

Gäste 
Veranstalter Sebastian Rupsch zu TOP 9. 

 
 
Abwesend: 

Ausschussmitglieder 
Ratsherr Jörg Blicharski  

Ratsfrau Annette Fahjen  

Ratsfrau Janine-Kim Lindhorst  

Ratsfrau Janice Müller  

Hinzugewählte/r 
  Bärbel Holsten  

  Maika Mätze  

  Anke Reinert  

 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und der Be-

schlussfähigkeit 

  
 Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 15:00 Uhr, stellt die ordnungsgemäße Ladung, die Anwe-

senheit und die Beschlussfähigkeit fest.                     
 
 

2. Feststellung der Tagesordnung und Beschlussfassung über die Behandlung von Beratungspunkten 
in nichtöffentlicher Sitzung 

                      
 

 Der Ausschuss für Kultur, Tourismus und Veranstaltungen der Stadt Zeven stellt die Tagesordnung 
einstimmig in der vorliegenden Form fest.                 
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3. Bericht 

 a) Herr Roosing berichtet über die erfolgreiche Ausstellung „VOGELWILD“ von Patricia Lambertus 
im Königin-Christinen Haus und zeigt den Ausschussmitgliedern einen kurzen Film über diese Aus-
stellung. 
 
Ausschuss für Kultur, Tourismus und Veranstaltungen der Stadt Zeven am 16.11.2023 -Bericht- 
AV,1       
 
 
b) Herr Schulz berichtet, dass nach Auskunft vom Landvolk Niedersachsen, Kreisverband Bre-
mervörde-Zeven e.V. keine weitere Erntewagenparade in Zeven organisiert wird. 
 
Ausschuss für Kultur, Tourismus und Veranstaltungen der Stadt Zeven am 16.11.2023 -Bericht- 
AV,1,3       
 
 
c) Frau Del Testa berichtet, dass nach Rücksprache mit der betreuenden Schule die Verlegung von 
weiteren und damit vorerst letzten Stolpersteinen durch Herrn Demnig erfolgen soll. Da dieser in 
2024 keine Terminkapazitäten hat, werden die Stolpersteine in 2025 verlegt. 
 
Ausschuss für Kultur, Tourismus und Veranstaltungen der Stadt Zeven am 16.11.2023 -Bericht- 
AV,1       
 
 
d) Frau Petersen berichtet, dass sich das Kulturbüro und die Bibliothek dem Kulturpass-Programm 
der Bundesregierung angeschlossen haben. Es sind jetzt Angebote von beiden Einrichtungen ver-
fügbar. 
 
Ausschuss für Kultur, Tourismus und Veranstaltungen der Stadt Zeven am 16.11.2023 -Bericht- 
AV,1       
 
 
e) Herr Schulz berichtet, dass die im vorherigen Ausschuss gewünschte druckfähige Jahresübersicht 
der Veranstaltungen im Zevener Stadtgebiet nun online unter www.zeven.de als pdf abrufbar ist und 
monatlich aktualisiert wird.  
  
Ausschuss für Kultur, Tourismus und Veranstaltungen der Stadt Zeven am 16.11.2023 -Bericht- 
AV,1,3       
 
 

  
4. Einwohnerfragestunde 

  
 Es wurden keine Anfragen gestellt.                

 
5. Antrag auf verpflichtende Bereitstellung barrierefreier sanitärer Anlagen bei Veranstaltungen 

  
 Der Ausschuss für Kultur, Tourismus und Veranstaltungen der Stadt Zeven empfiehlt dem Verwal-

tungsausschuss einstimmig folgende geänderte Beschlussfassung: 
 
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Zeven beschließt, dass künftig bei Veranstaltungen außerhalb 
des Stadtzentrums die Veranstalter in geeigneter Weise durch die Verwaltung auf bestehende Rege-
lungen/Verordnungen zur Bereitstellung barrierefreier sanitärer Anlagen hingewiesen werden. Bei 
Veranstaltungen nicht kommerzieller Art kann durch die jeweiligen Veranstalter ein Zuschuss bean-
tragt werden. Die Veranstalter haben gegenüber der Stadtverwaltung die Einnahmen und Ausgaben 
anhand von Belegen nachzuweisen.  
 

Ausschuss für Kultur, Tourismus und Veranstaltungen der Stadt Zeven am 14.02.2024 -Vorlage- 
Z/242/2021-26- AV,1,3       

http://www.zeven.de/
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6. Standort Herbstmarkt 

 Die zu diesem Tagesordnungspunkt erstellte Vorlage und die in diesem Zusammenhang geführten 
Gespräche werden durch Frau Petersen erläutert. 
Nach der sich anschließenden Diskussion stellt Ratsfrau Olschewski folgende Fragen, welche mit 
dem Protokoll beantwortet werden sollen: 
 
- Gibt es Verträge mit den Schaustellern nach erfolgreicher Bewerbung um einen Jahrmarkt? 
 
Nein, Grundlage für die Zulassung zu einem Jahrmarkt oder Wochenmarkt ist die Bewerbung. 
Der erfolgreiche Bewerber erhält eine Zulassung mit Bedingungen und Auflagen und einen 
Gebührenbescheid seitens der Stadt Zeven. Das Standgeld ist innerhalb eines Monats nach 
Zustellung des Bescheides zu zahlen. 
 
- Wie erfolgt das genaue Bewerbungsverfahren um einen Schaustellerplatz für einen Jahrmarkt? 
 
Es gibt zwei Bewerbungstermine für die Schausteller des Jahrmarktes (31.12. Frühjahrs-
markt, 30.04. Herbstmarkt. Aus diesen Bewerbungen heraus wird der Markt erstellt. Danach 
eingehende Bewerbungen finden nachrangig Berücksichtigung. Sollten bei Bewerbungs-
schluss Bewerbungen gleichartiger Großgeräte (z.B. große Fahrgeschäfte) vorliegen, wird ein 
öffentliches Losverfahren durchgeführt. Der erfolgreiche Bewerber erhält eine Zulassung mit 
Bedingungen und Auflagen und einen Gebührenbescheid seitens der Stadt Zeven. 
 
- Wie hoch sind die Standgebühren für einen Jahrmarkt? 

 
Die sehr geringen Standgebühren ergeben sich aus der Satzung über die Erhebung von 
Marktstandsgeld in der Stadt Zeven vom 18.06.1997 in der aktuellen Fassung vom 21.06.2001 
(s. Anlage).  
 
- Ist es gesetzlich möglich, die Standgebühr für einen Jahrmarkt auszusetzen? 
 
In der vorgenannten Satzung ist dafür der § 5 „Stundung, Ermäßigung und Erlassung im Ein-
zelfall“ maßgebend.  
Danach kann zur Vermeidung besonderer Härten das Standgeld auf Antrag gestundet, ermä-
ßigt oder erlassen werden. Eine Rückzahlung bereits gezahlter Standgelder findet aber nicht 
statt.  
 

 Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Kultur, Tourismus und Veranstaltungen der Stadt Zeven empfiehlt dem Verwal-
tungsausschuss einstimmig folgende Beschlussfassung: 
Der Verwaltungsausschuss beschließt die Durchführung des Herbstmarktes ab dem Jahr 2024 von 
der Fußgängerzone an den Standort Veranstaltungsgelände zu verlegen. 
 
Ausschuss für Kultur, Tourismus und Veranstaltungen der Stadt Zeven am 14.02.2024- Vorlage- 
Z/279/2021-26- AV,1,3        
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7. Anfragen 

 Es wurden keine Anfragen gestellt.                      
 

  
 

Ende der Sitzung: 16:56 Uhr 
 
 
 
 
 

Simon Tewes 

Ausschussvorsitzender 
Kai Schulz 

Stadtdirektor i.A. 
Lea Sophie Martens 

Protokollführerin 
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